
hung von Handlungen gegen die Sicherheit dieser Vertre
tungen, Vertreter und Beamten fördern, anstiften, organisieren 
oder durcbfllbren; 

4. fordert die Staaten fll4Perdem nachdrllcklich auf, auf 
nationaler und internationaler Ebene alles Erforderliche zn tun, 
um Gewalthandlungen gegen die in Ziffer 2 genannten Ver
tretungen, Vertreter und Beamten zn verhindern und die TIIter 
vor Gericht zn bringen; 

5. empfiehlt den Staaten, hinsichtlich praktisclWr Maß
nahmen zur Verbesserung des Schntzes und der Sicherheit di
plomatischer und konsularischer Vertretungen und Vertreter 
sowie hinsichtlich eines Infonnationsaustauschs über die Um
stände, unter denen sich alle schwerwiegenden diesbezügli
chen Verstöße ereignet haben, unter anderem im Rahmen von 
Kontakten zwischen den diplomatischen und konsularischen 
Vertretungen und dem Empfangsstaat, eng zusammenzuarbei
ten; 

6. fordert die Staaten ferner nachdrUcklich auf, in 
ObereinStimmung mit dem Völkerrecht auf nationaler und 
internationaler Ebene alle geeigneten Maßnahmen zn er
greifen, um jeden Mißbrauch diplomatischer oder konsu1ari
scber Vorrechte und Immunitäten zu verhindern, insbesondere 
schweren Mißbrauch, .namentlich in \b:bindung mit Gewalt
hnndlungen; 

7. enJP.fiehlt den Stnnten, eng mit dem Staat znsammen
zuarbeiten, in desaen Hoheitsgebiet es znm Mißbrauch 
diplomatischer oder konsularischer Vorrechte und Immunitll
ten gekommen ist, indem sie insbesondere Infonnationen 
austauschen und den Justizbehörden Unterstützung gewähren, 
damit die TIIter vor Gericht gebracht werden; 

8. fordert die Stnnten auf, zu erwägen, soweit nicht 
bereits geschehen, Vertragsparteien der Rechtsakte zn werden, 
die sich auf den Schutz und die Sicherheit der diplomatischen 
. und konsularischen Vertretungen und Vertreter beziehen; 

9. fordert die Staaten fll4Perdem auf, im Falle einer Strei
tigkeit im Znsammenhang mit einem Verstoß gegen ihre in
ternationalen Verpflichtungen betreffend den Schutz der Ver
tretungen beziehungsweise die Sicberheit der in Ziffer 2 ge
nannten Vertreter und Beamten von den Mitteln der friedlichen 
Streitbeilegung Gebrauch zu machen, wozu auch die Guten 
Dienste des Genera1sekretärs gehören, und ersucht den Gene
ra1sekretllr, soweit ihm dies angebracht erscheint, den un
mittelbar betioffenen Staaten seine Guten Dienste anzubieten; 

10. ersucht alle Stnsten, dem Generalsekretllr in Überein
stimmung mit Ziffer 9 der Resolution 421154 vom 7. Dezem
ber 1987 Bericht zu erstatten; 

11. ersucht den Generalsekretllr, in Übereinstimmung mit 
Ziffer 12 der Resolution 421154 jährlich einen Bericht zu 
diesem Thema herauszugeben, der auch eine analytische 
Z,'sam,ne1lfassung der nach Ziffer 10 bei ihm eingegangenen 
Berichte enthlllt, sowie seine anderen Aufgaben gemäß 
derselben Resolution wahrzunehmen; 

12. beschUeßt, den Punkt "Erwägung wirksamer Maß
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver-
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treter" in die vorlllufige Thgesordnung ihrer einundfilnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

84. Plenarsitzung 
9. Dezember 1994 

49/50. VIßkerreehtsdeka der Vereinten Nationen 

Die Generalve1'Stll1U7llung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44123 vom 17. No
vember 1989, mit der sie den Zeitraum 1990-1999 zur Völker
recbtsdekade der Vereinten Nationen erk\iirt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Dekade gemäß Res0-
lution 44123 unter anderem die folgenden Hanptzie\e verfolgen 
soU: 

a) die Akzeptanz und Achtung der völkerrechtlichen 
Grundsätze zn fördern, 

b) . Mitte1 und Methoden für die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen den Stnnten zn fördern, einsch\ießlich 
der Inansprucbnnhme und der uneingescbrllnkten Achtung des 
Internationa1en Gerichtshofs, 

c) die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts 
sowie seine KodifizIerung zu unterstützen, 

tl) die Lehre, das Studium, die Verbreitung und ein 
breiteres VerstlIndnis des Völkerrechts zu unterstützen, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/32 vom 
25. November 1992, der als Anlnge das Aktivitlltenprogramm 
für den zweiten Abschnitt (1993-1994) der Dekade beigefügt 
war, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an den Generalsekretllr för 
seinen gemäß Resolution 48/30 vom 9. Dezember 1993 vorge
legten Berichf, 

nach Behandlung des genannten Berichts, einschließlich 
der dazugehörigen Anlnge, 

unter Hinweis darauf, daß der Sechste Ausschuß auf der 
filnfundvierzigsten Thgung der Generalversamm1ung die Ar
beitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten Natio
nen eingesetzt hat, mit dem Ziel, allgemein annehmbare 
Empfehlungen in bezog auf das Aktivitlltenprogramm för die 
Dekade auszuarbeiten, 

im HinbUck darauf, daß der Sechste Ausschuß die Arbeits
gruppe auf der sechsundvierzigsten, siebenundvierzigsten, 
achtundvierzigsten und neunundvierzigsten Thgung der 
Generalversamm1ung wieder eingesetzt hat, damit sie ihre 
Tätigkeit gemäß den Resolutionen 45/40 vom 28. November 
1990,46/53 vom 9. Dezember 1991,47/32 und 48/30 weiter
fil\ut, 

nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe an den 
Sechsten Ausschuß', 

1. spricht dem Sechsten Ausschuß Ihre Anerkennung 
daf!Ir aus, daß er im Ralunen seiner Arbeitsgruppe für die 
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen das im dritten 
Abschnitt (1995-1996) der Völkerrechtsdekade anlaufende 
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Aktivitätenprogramm ausgearbeitet hat, und ersucht die 
Arbeitsgruppe, ihre Arbeit auf der fDnfzigsten Thgung der 
Generalversammlung entsprechend ihrem Mandat und ihren 
Arbeitsmethoden fortzusetzen; 

2. spricht außerdem den Staaten sowie den internatio
nalen Organisationen und Institutionen Ihre Anerkennung aus, 
die in Umsetzung des Aktivitätenprogramms für den zweiten 
Abschnitt (1993-1994) der Dekade Aktivitäten durchgefflbrt 
haben, unter anderem durch die 'Obemabme der ScIJirmheIr.. 
schaft ilber Konferenzen zn verschiedenen vöIkerrecht\ichen 
Themen; 

3. verabschiedet das Programm für die Aktivitäten der 
VlIlkerrechtsdekade der Vereinten Nationen im dritten Ab
schnitt (1995-1996) als festen Bestandteil dieser Resolntion, 
der es als Anlage beigefügt ist; 

4. bittet alle Staaten sowie die in dem Programm genann
ten internationalen Organisationen und Jnstitntionen, die darin 
beschriebenen einschlligigen Aktivitäten durchzufilbren und 
dem GeneraIsekretlir diesbezilgliche Informationen zur Über
mittlung an die Generalversammlung auf Ihrer fDnfzigsten 
oder spätestens Ihrer einundfDnfzigsten Thgnng bereitzustellen; 

5. ersucht den GeneraIsekretlI, auf der Grundlage dieser 
Informationen sowie neuer Informationen ilber die TlItigkeit 
der Vereinten Nationen im Hinblick auf die fortschreitende 
Entwicklung des VöIkerrechts und seine Kodifizierung, der 
Generalversammlung auf Ihrer fDnfzigsten Thgung einen Be
richt über die Durcbflibrung des Programms vorzulegen; 

6. legt den Staaten 1IIlhe, die im Bericht des GeneraJse.. 
kretlIrs enthaltenen Infonnationen nach Bedarf auf nationaler 
Ebene zn verbreiten; 

7. appelliert an die Staaten, die internationalen Organisa
tionen und die auf völkerrechtlichem Gebiet tlItigen nieht
staatlichen Organisationen sowie an den Privatsektor, finan
zielle Beiträge oder Sachleistnngen zn erbringen, um die 
Durcbfllhrnng des Programms zn erleichtern; 

8. ersucht den Generalsekretllr, den Staaten und den auf 
Völkerrechtlichem Gebiet tlItigen internationalen Organisatio
nen und Institntionen das Programm in der Anlage zn dieser . 
Resolntion zur Kenntnis zn bringen; 

9. ersucht den Generalsekretär fl14IJenkm, im Ralunen 
der vorhandenen Mittel und unter Heranziehung freiwilliger 
Beiträge sowie nnter Berilcksichtigung der auf der achtnnd
vierzigsten und neunundvierzigsten Thgung der Generalver
sammlllng vorgegebenen Richtlinien mit der Organisation des 
vom 13. bis 17. März 1995 anberaumten Kongresses der Ver
einten Nationen ilber Völkerrecht zn beginnen und die Mit
gliedstaaten ilber den Stand der Vorbereitnngen unterrichtet 
zn halten; 

10. erkennt an, daß das humanitäre Völkerrecht weiterhin 
ein Bereieh von besunderer Bedeutnng Ist und stellt in diesem 
Zusammenhang fest, daß die schweizerische Regierung im 
Januar 1995 eine zwischenstaatIiche Thgung von Sachver
ständigen einberufen wird, mit dem Auftrag, einen Bericht 
ilber prnktiscbe Mittel zur Förderung der uneingesclniinkten 
Achtung und Binhaltung des humanitllren Völkerrechts auszu
arbeiten; 

11. bittet alle Staaten, für die weite Verbreitnng der vom 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz eingagangerum 
ilbeIwbeiteten Ricbtlinien für rniIitlIrische Handbilcher und 
Anweisungen für den Schutz der Umwelt in Zeiten eines 
bewaffneten Konflikts" zn sorgen und die Möglichkeit gebiIh
rend zn berücksichtigen, diese in ihre militlIrischen HandblI
cher und in andere an ihr MiliIlIrpersonn gerichtete An
weisungen aufzunehmen; 

12. bittet das Internationnle Komitee vom Roten Kreuz, 
auch weiterhin ilber die Aktivitäten Bericht zn ",.latten, die 
vom Ausschoß und von anderen ztJstlIndigen Organen zum 
Schutz der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten KonfIjkts 
entfaltet worden sind, damit die eingagangenen Informationen 
in den gemlilI Ziffer 5 zn erstellenden Bericht aufgenommen 
werden können; 

13. beschJleßt, den Punkt "Völkerrecbtsdeknde der Ver
einten Nationen" in die vorillufige 'Thgesordnung Ihrer fDnfzig
sten Thgung aufzunehmen. 

ANLAGE 

84. PlenaTsitvmg 
9. Dezember 1994 

AktMtItenprogramm fi1r den dritten Abschnitt (1995-
1996) der VlllkerreehfBdekade der Vereinten Nationen 

L FöRDERUNG DBR.AKzmiTANz UND ACIITIlNG DER GRUND
SÄTZE DES VÖLKERRIlCHTS 

1. In Anbetracbt dessen. daß die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit die Gnmdvoraus
setznng für die erfolgreiche Durchfilhrung des Progrsmms der 
Völkerrechtsdeknde der Vereinten Nationen 1st, fordert die 
Generalversammhmg die Staaten auf, in 'Öbereinatimmun mit 
dem Völkerrecht und insbesondere der Chattn der Vereinten 
Nationen zu handeln, und ermntigt die Stsnten und die inter
nationalen Organisationen, die Akzeptanz und Acbtnng der 
völkerrechtlichen Grundsätze zu fllrdern. 

2. Die Staaten werden gebeten, soweit noch nicht ge
schehen. in Erwägung zu ziehen, Vertragsparteien der beste
henden multi1aters1en Verträge zn werden, insbesondere der
jenigen Verträge, die für die fortschreitende Entwicklung des 
Völkerrechts sowie seine Kodifizierung von Belang sind. 
Internationnle Organisationen. unter deren Scbirmhtnrsehafi 
solche Verträge gescblossen werden, werden gebeten anzuge
ben, ob sie regelmllßige Berichte ilber den Stand der Ratifik&. 
tionen beziehungsweise der Beitritte zu multi1aters1en Ver
trägen veröffentlichen, oder, wenn dies nicht der Fall sein 
sollte, ob ein solches Vorgehen ihres Erachtens niltzlieh wäre. 
Die Frage der Verträge, die nur eine geringe Zahl von Ver
tmgssll!8te'l aufweisen oder die erst nach liingerer Zeit in Krsft 
getreten sind, wie nach die für diese Situation verantwortlichen 
Ursachen sollen geprüft werden. 

3. Die Stauten und die internationalen Organisationen 
werden ermutigt, den Staaten, insbesondere den Entwicklungs
IlIndem, Hilfe und fachliche Berntnng zukommen ZU lassen, 
um ihnen die Mitwirkung am Prozeß der Ausarbeitnng 
multilateraler Verträge und, im Einklang mit ihren einzeI-
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staatlichen Rechtsordnungen, insbesondere auch den Beitritt zu 
solchen multilateralen Verträgen und deren Anwendung zu er
leichtern. 

4. Die Staaten werden ermutigt, dem Generalsekretlir 
fIher die in den multilateralen Verträgen, deren Vertragspartei 
sie sind, vorgesehenen Mitte1 und Wege zur Anwendung dieser 
Vertrllge Bericht zu etsta1ten. Desgleichen werden die interna
tionalen Organisationen ermutigt, dem Generalsekretlir über 
die Mitte1 und Wege Bericht zu erstatten. die in den unter ihrer 
Sehinnberrscbaft geschlossenen muItiIaternlen Vertrllgen zu 
ihrer Anwendung vorgesehen sind. Der GeneralBekretlir wird 
gebeten, auf der Grundlage dieser Infonnationen einen Bericht 
zu erstellen und der Generalversammlung vorzu1egen. 

S. In Anerkennung der WIChtigkeit, die dem Sehutz von 
Kulturgut im Falle eines bewaffneten Konflikts zukommt, 
nimmt die Generalversammlung Kenntnis von den Anstren
gongen, die derzeit unternommen werden, wo die Anwendung 
der vorhandenen internationalen Rechtsakte auf diesetn Gebiet 
zu erleichtern. 

n. FöRDERUNG DERMrrnlL UND MImrooEN PORDIBFRlBDU
CIIB BEILEGUNG VON STRBmGKBlTBN ZWISCIIBN DEN 
STIIAl1!N BINSCHLJBSSUCH DER INANSPRUCHNAHME UND 
DER UNEINGESCHRÄNKTEN AclrruNG DES INTERNATIONA
LEN GERiCHTSHOFS 

1. Die Staaten, das System der Organisationen der 
Vereinten Nationen und die Regionalorgauisationen, so auch 
der Asiatisch-afrikanische Rechtsberatnngsm!llSChnB, sowie der 
Völkerrech1sVerband, das Völkerrechtsioatitnt, das Hispaniscb
Lusitaniscb-Amerikanische Institut für Völkerrecht und andere 
auf völkerrechtlichem Gebiet tlItige internationale Institutionen 
sowie nntionale Völketrecbtsvereinigongen werden gebeten, 
die Mittel und Methoden für die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen den Staaten zu untersuchen, ein
schließlich der InanspJ:uchnabme und uneingeschrilnkten Acb
tnog des Internationalen Gerich1sbofs, und dem Sechsten Aus
schuß Anregungen zu ihrer Förderung vorzu1egen. 

2. Unter Berücksichtigung der in Ziffer 1 dieses Ab
schnitts erwlIbnten VorscbIlIge und unter gebührender Bertlck
sichtigung der in dem Beticht des GeneraIsekretli utit dem 
TItel • Agenda für den FriedennlO enthaltenen Empfehlungen 
soll der Sechste Ausschuß gegebenenfalls auf der Grundlage 
eines Berichts des Sonderausschusses für die Charta und die 
Stilrkung der Rolle der Vereinten Nationen beziehungsweise 
der Arbeitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten 
Nationen die folgenden Fragen behandeln: 

a) den verstilrkten Einsatz von Mitteln und Methoden für 
die friedliche Beilegung von Streitigkeiten unter besonderer 
Berücksichtigung der den Vereinten Nationen zukommenden 
Rolle sowie Methoden zur Früherkennung und Verhlltung von 
Streitigkeiten und zu ihrer Bingrenzung; 

b) Verfahren für die friedliche Beilegung von Streitig
keiten, die auf bestimmten Gebieten des Völkem:chts auf
treten: 
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c) Mittel und Wege, wo darauf binzuwirken, dsß die 
Rolle des Internationalen Gerich1sbofs mehr Anerkennung 
findet und dsß er in stilrkerem Maße zur friedIicben Beilegung 
von Streitigkeiten herangezogen wird; 

d) Verstllrkung der Zussmmenarbeit zwischen den Re
gionaIorganisstIonen und den Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen im Hinblick auf die friedliche Beilegnng 
von Streitigkeiten; 

e) stilrkere Heranziebung des Stlindigen Sebiedsbofs. 

m. FöRDERUNG DERFORI'SCIIREITBN BNTWICKLUNG DES 
VOLKBRRECHTS UND SEINER KODIFIZIBRUNG 

1. Die internationalen Orgsniss!ionen, einscbließlicb der 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der 
Regionslorganisationen, werden gebeten, dem Generslsekretilr 
zussmmenfassende Infonnationen fIher ihre Programme und 
Arbeitsetgebnisse vorzulegen, die für die fortschreitende Ent
wicklung des Völkerrechts und seine Kodifizierung von Be
Isng sind, einschließlich Amegnngen für weitere Arbeiten auf 
ihrem Fachgebiet und Angsben fIher das für die Durobfllhrung 
dieser Arbeiten geeignete Forum. Ebenso wird der GenemIse
kretIIr gebeten, einen Bericht fIher die einschillgigen Aktivitä
ten der Vereinten Nationen einschließlich derjenigen der Völ
ketreehtskommlssion vorzu1egen. Diese Informationen sollen 
Bestandteil eines Berichts des Generalsekretilrs an den Sech
sten Ausschuß sein. 

2. Die Staaten werden gebeten, dem Sechsten Ausschuß 
auf der Grundlage der in Ziffer 1 dieses Abschnitts genannten 
Informationen Anregungen zur Prilfung und gegebenenfalls 
zur FormuIiernng von Empfehlungen vorzulegen. Insbesonde
re sollten Anstrengungen unternommen werden, diejenigen 
Gebiete des Völkem:chts aufzuzeigen, die sich für die fort
.scbreitende Entwicklung oder m!lglicherweise Kodifizierung 
besonders eignen. 

3. Der Sechste Ansscbuß soll sich unter Berücksichti
gnng der Resolution 684 (VII) der Generalversammlung vom 
6. NoVetDber 195211 mit seiner Koordinierungsrolle befsssen, 
und zwar unter anderem, was die Ausarbeitung von Rechtsvor
schriften und die einheitliche Anwendung von RechtsterminI 
in den von der Generalversammlong vershscbiedeten Völker
recbtsdoknmenten angebt. Die Staaten werden gebeten, dem 
Sechsten Ausschuß diesbezilgliche Vorscblllge zu nnterbJ:eiten. 

4 Der Snnderansscbnß für die Charta und die Stilrkung 
der Rolle der Vereinten Nationen soll sich auch weiterhin mit 
der Frage befsssen, welche Maßnalunen ergriffen werden 
könnten wo das System der Vereinten Nationen im Interesse 
der Wahrung des Weltfriedens nnd der intemationslen Si
cherheit zu stilrken. In diesem Znssmmenhang soll der 
Sonderansscbnß die in den Vereinten Nationen, insbesondere 
in der Generalversamm1nng, gefObrten Brörterungen fIher den 
Bericht des Genera\sekretilrs mit dem TItel n Agenda für den 
Frieden" berücksichtigen. 
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Iv. FÖRDERUNG DER LmIRI!, DES SnmlUMS. DER VER- linien für militlirische HandhOcher und Anweisungen" (Je.. 
BREITUNG UND BINES BESSEREN VERSTÄNDNISSES DES brauch zu machen. 
VöLKI!RRI!CHTS 

1. Der Beratende Ausschuß des Hi1fsprogramms der 
Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und 
besseres Verstllndnis des Völkerrechts soll im Rahmen der 
Dekade auch weiterhin je nach Bedarf und rechtzeitig sach
dienliche Richtlinien für die Programmaktivitäten formulieren 
und dem Sechsten Ausschuß Ober die Aktivitäten Bericht er
statten. die im Rahmen des Programms entsprechend diesen 
Richtlinien durchgef!lhrt werden. Besonderes Gewicht soll 
darauf gelegt werden. die akademischen und Facblnstitutionen 
zu unterstOtzen. die bereits in der völkerrechtlichen Forschung 
und Lehre tätig sind, sowie die GrlIndung solcher Einrichtun
gen, soweit noch nicht vorhanden, zu fördern. insbesondere in 
den Entwicklungslllndern. Die Staaten und andere öffent
lich-rechtliche oder privatrechtliche Körperschaften werden 
ermutigt, zur Stärkung des Programms beizutragen. 

2. Die Staaten sollen ihre Bildungseinrichtungen ermuti
gen, für Studenten der Rechts-. Politik- und Sozialwissenschaf
ten sowie entsprechender anderer Disziplinen Völkerrechts
kurse einzufObren; sie sollen sich mit der Möglichkeit der 
Einfilhrung von völkerrechtlichen Themen in die Lelupliine 
der Primar- und Sekundarschnlen befassen. Die Zusammen
arbeit der Hochscbnleinrichtungen der Entwicklungslllnder 
untereinander beziehungsweise mit entsprechenden Einrich
tungen in den entwickelten Ländern soll gefördert werden. 

3. Die Staaten sollen die Einberufung von Sachver
stlIndigenkonferenzen auf nationaler und regionaler Ebene in 
Erwägung ziehen. die die Aufgabe blitten, sich mit der Frage 
der Ausarbeitung von MUSIeI'-Lehrplllnen und -Lernmittein für 
Lehrveranstaltungen im Völkerrecht, der Ausbildung von 
Lebrpersonal auf dem Gebiet des Völkerrechts. der Ausarbei
tung von Völkerrechts-LehrbOchern und dem Einsatz moder
ner Tecbnologien zur Erleichternng der völkerrechtlichen Leh
re und Forschung zu befassen. 

4. Die Staaten. die Orgmrlsationen des Systems der 
Vereinten Nationen und die Regionalorganisationen sollen die 
Abhaltung von Seminaren. Symposien. Ausbildungskursen. 
Vorträgen und 'Thgungen sowie die Durchfilhrung von Studien 
Ober verschiedene Aspekte des Völkerrechts in Erwägung 
ziehen. 

5. Die Staaten werden ermutigt, für Juristen. insbesonde
re auch für Richter. und für die Bediensteten von Außen
ministerien und anderen in Frage kommenden Ministerien 
sowie für MiIitärpersonal eigene Ausbildungsprogramme auf 
dem Gebiet des Völkerrechts zu organisieren. Das Ausbil
dungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen. die 
Orgmrlsation der Vereinten Nationen für Erziehung. WJSSen
schaft und Kultur. die Haager Akademie für Völkerrecht, das 
Internationale Institut für humanitäres Recht, die Regional
organisationen und das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz werden gebeten, mit den Staaten in dieser Hinsicht auch 
weiterhin zusammenzuarbeiten. • 

6. Im Zusammenhang mit der Ausbildung von Mi
litärpersonal werden die Staaten ermutigt, die Lehre und Ver-
breitung der Grundsätze für den Schutz der Umwelt in Zeiten 
eines bewaffneten Konflikts zu fördern; sie sollen außerdem 
die Möglichkeit in Erwägung ziehen. von den vom interna
tionalen Komitee vom Roten Kreuz ausgearbeiteten Richt-

7. Es wird zur Zusammenarbeit zwischen den Entwick
lungsllIndern sowie zwischen den entwiekelten Ländern und 
den EntwicklungsllIndern angeregt, insbesondere zwischen 
Personen, die in der völkerrechtlichen Praxis tätig sind, damit 
sie Erfahrungen austm'8C1ten und einander auf dem Gebiet des 
VÖ1kerreChtS gegenseitig unterstOtzen und einander namentlich 
auch bei der Bereitstellung von VölkerrechtslehrbOchern und 
-handbOchern behiIt1ich sein können. 

8. Zur besseren Bekanntmachung der völkerrechtlichen 
Prsxis sollen sich die Staaten sowie die internationalen Orga
nisationen und Regionalorgmrlsationen. soweit noch nicht 
geschehen, um die Veröffentlichung von Zusammenfassung 
Repertorien oder JahrbOchern Ober ihre Praxis bemühen. 

9. Die Staaten und die internationalen Orgmrlsationen 
sollen die Veröffentlichung von wichtigen Völkerrechts
dokumenten und -studien durch hochqualifiziert Völkerrecht
ler ermutigen. unter Berücksichtigung der Möglichkeit der 
Inanspruchnalune von Hilfe aus privaten Quellen. 

10. In ZuSAmmenarbeit mit der Kanzlei des interna
tionalen Gerichtshofs wird der Generalsekretär ermutigt, die 
Veröffentlichung der Swnnuuies of Judgmenrs. AtMsory 
Oplnions anti Orders of the International Court of Justice 
(1948-1991)12 (Zusammenfassungen der Urteile, Gutachten 
und Verfögungen des Internationalen Gerichtshofs) in allen 
Amtssprachen der Vereinten Nationen und im Gesamtrahmen 
der derzeitigen MitteIbewilligungen auf den neuesten Stand ZU 

bringen. 

11. Andere internationale Gerichte, namentlich auch der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der 
InteramerikaDische Gerichtshof für Menschenrechte, werden 
geheten. für eine stärkere Verbreitung. ihrer Urteile und 
Gutachten zu sorgen und die Ausarbeitung nach Themen 
geordneter oder analytischer Zusammenfassungen dieser 
Urteile und Gutachten in Erwägung zu ziehen. 

12. Die internationalen Orgmrlsationen werden gebeten, 
soweit noch nicht geschehen, unter ihrer Schinnherrschaft ge
schlossene Verträge zu veröffentlichen. Die rechtzeitige Her
ausgabe der Treaty Series (Vertragssammlung) der Vereinten 
Nationen wird unterstützt, und die Bemühungen um die 
Einföhrung einer elektronischen Form dieser Poblikation 
sollen fortgesetzt werden. Außerdem wird die rechtzeitige 
Herausgabe des Unlted Nations Juridical Yearbook (Juristi
sches Jahrbuch der Vereinten Nationen) unterstülzl 

V. VERFAHREN UND ORGANISATOlUSCHBAsPllKTE 

I. Der Sechste Ausschuß. und zwar in erster Linie durch 
seine Arbeitsgrnppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten 
Nationen und mit Unterstützung des Sekretariats. wird als 
Koordinierungsorgan des Programms für die Dekade fungie
ren. Die Generalversamm1ung wird sich unter Umständen mit 
der Frage beDssen. ob zur DurchfOhrung einzelner Progranun
aktivitäten ein wiihrend der Tagungen beziehungsweise 
zwischen den Tagungen tätig werdendes oder auch ein bereits 
bestehendes Organ heranzuziehen ist 

12 ST/LI!OISI!R.F/l (Veri!fIiont!!clm der v_ Nathmen, Best.-Nr. 
B.92.V.5). 



VJD.BesoJu��onen-__ 

2. Der Sechste Ausschuß wird gebeten, auch weiterhin 
das Aktivitlltenprogramm für die Dekade auszuarbeiten. 

3. Das Sekretariat soll im Rahmen der vorhandenen 
Mittel und unter Heranziehung freiwilliger Beiträge sowie 
unter Berncksichtigung der auf der achtundvierzigsten und 
neunundvierzigsten 'Thgung der Generalversammlung vor
gegebenen Richdinien mit der Organisation des vom 13. bis 
17. März 1995 anberaumten Kongresses der Vereinten Na
tionen über Völkerrecht fortfahren und die Mitgl;eds!aaten 
über den Stand der Vorbereitungen unterrichtet halten. 

4. Alle Organisationen und Institutionen, die in den 
Abschnitten I bis IV genannt sind und dort gebeten werden, 
dem Generalsekretlir Berichte vorzuJegen, werden ersucht, der 
Generalversammlung nach Möglichkeit auf der filnfzigsten 
'Thgung, spätestens jedoch auf der einundfilnfzigsten 'Thgung, 
Zwischenherichte beziehungsweise abschließende Berichte 
vonulegen. 

5. Die Staaten werden ermutigt, je nach Bedarf natinnale, 
suhregionale und regionale Ausschilsse einzusetzen, die ihnen 
bei der Umsetzung des Programms für die Dekade behilflich 
sein können. Den Dichtstautlichen Organisationen wird nahe
gelegt. die Ziele der Dekade in ihrem jeweiligen Tätigkeits
bereich in geeigneter Form zu fördern. 

6. Es wird anerkannt, daß im Gesamtrahmen der der
zeitigen MitteIhewilligungen eine ausreichende Finanzierung 
zur Durchfilhrung des Programms für die Dekade notwendig 
ist und hereitgesteIlt werden sollte. Freiwillige BeitrIIge seitens 
der Regierungen, der internationalen Organisationen und 
anderer Stellen, so auch des Privatsektors, wären nlltzlich und 
werden nachdrticldich unterat!ltzt. Zu diesem Zweck könnte 
von der Generalversammlung die Schaffung eines vom 
Generalsekretlir zu verwaltenden Treuhandfonds in Erwägung 
gezogen werden. 

49/S1. Berieht der V6Ikerreehtskommfssloo Gber Ihre 
sechsnndvierzlgate Thgung 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der Völkmrechtskommission 
über ihre sechsundvierzigste 'Thgung13, 

unter nachdrilckliche Hinweis auf die Notwendigkeit der 
fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des VÖlker
rechts, mit dem Ziel, dieses zu einem wirksameren Instrument 
für die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen sowie der Erklärung iIher völkern:cht
Iiche GnmdsJltze für freundscbaftIiche Beziehungen und 
ZuSllmmenarheit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereimen Nationen14 ZU machen und seine Bedeo
tung für die Beziehungen zwischen den Staaten zu erhöhen, 

in der Erwl1gung, daß es wichtig ist, rechtliche und redak
tionelle Fragen, insbesondere auch Themen, die der Völker
rechtskommission unterhreitet werden könnten, an den 
Sechsten Ausschuß zu öberweisen und den Sechsten Ausschuß 
und die Kommission in die Lage zu versetzen, stärker zur 

" 0jJIzI8lIes Pr0t01wll der GeIwaIverstDlllllÜlng. NlJlI1I!I1Idvtenste 
Tagung, Beilag. 10 (A/49/l0). 

" R_ 262S (XXV), Anlago. 

fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des Völker
rechts beizutragen, 

unter Hinweis auf die Notwendigkeit, diejenigen völker
rechtlichen Themen weiter zu untersuchen, die sich wegen des 
Interesses, das ihnen die internationale (lemejnsc:haft nunmehr 
beziehungsweise erneut entgegenbringt, für die fortschreitende 
Entwicklung und Kodifizierung des Völkern:chts eignen 
wOrden und die deshalb in das kIInftige Arbeitsprogramm der 
Völkerrechtskommission aufgenommen werden könnten, 

sowie in Anerkennung der Rolle der Völkerrechtskommi ... 
sion bei der EIreichung der Ziele der Völkerrechtsdekade der 
Vereinten Nationen, 

Im Hinblick dara1if, daß die Erfahrung gezeigt het, wie 
nfttzlich es ist, die Debatte über den Bericht der VöIkern:chts
kommission im Sechaten Ausschuß so zu gliedern, daß die 
Voraussetzungen für eine konzentrierte Beschllftigung mit 
jedem der im Bericht behandelten Hauptpunkte gegeben sind, 
und daß dieses Verfahren erleichtert wird, weun die Kommis
sion angiht, zu welchen Einzelthemen MeinnngsllnBerungen 
der Regierongen von besonderem Interesse für die Fortsemmg 
ihrer Arbeit sind, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Völkern:chts
kommission über ihre sechsundvierzigste 'Thgung; 

2. dankt der Völkerrechtskommission für die auf dieser 
'Thgung geleistete Arbeit, insbesondere für die Fertigstellung 
eines Entwurfs des Statnts eines internationalen Strafgerichts
hofs'" und die Annalnne der endgilltigen ArtikelentwUrfe iIher 
das Recht der Dichtschift'ahrtIichen Nutzung internationaler 
Wasserlllufe'6; 

3. empfleh1t der Völkmrechtskommission, ihre Arbeit zu 
den Themen ihres laufenden Programms unter Berncksichti
gang der von den Regierungen scbriftlich oder mündlich bei 
den Debatten in der Generalversammlung abgegebenen 
Stellungnahmen fortzusetzen; 

4. nimmt Kenntnis von den Absichten der Völkerrechts
kommission in bezug auf das Arbeitsorogramm für die 
verhleibende Amtszeit ihrer Mitgliooer17 und fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang nachdrOcklich auf, auf 
ihrer siebenundvierzigsten Thgong die Arbeit an dem Entwurf 
des Kodex der Verbrechen gegen den Frieden und die Si
cherheit der Menschheit und betreffend die Staatenverant
wortlichkeit so fortzusetzen, daß die zweite Lesung der 
Artikelentwllrfe des Kodex und die erste Lesung der Artikel
entwUrfe betreffend die StaatenverantwortIichkeit vor dem 
Ende der laufenden Amtszeit der KommissionsmitgIieder 
abgeschlnssen werden können; 

5. ersucht den Generalsekretär, den vom Sekretariat im 
Jahre 1984 erstellten 'Überblick über die Stautenpraxis betref
fend die internationale Haftung für schlldIiche FoI~ von nach 
dem Völkerrecht Dicht verbotenen Handlungen" als einen 

" 0jJIzI8lIes Proto1wIl der Genera/vemzmm1lmg. NmmundtIIetzIgst 
Tagung, Beilag. 10 (Al49/10). ZItI'e< 91. 

16 Ebd.. ZItI'e< 222-
t1 BbcL. ZIffer 390. 
.. Yeari>ook of the IntematlonalLaw CommIasItm. 1985, Vol. ß, Tell I 

(Addendum). 




